Lieferauftrag SWR.Spar fur Strom //

Gewerbekunden L

Stadtwerke Radevormwald GmbH SWR

Am Gaswerk 13 /42477 Radevormwald

Geschaftsfuhrer: Florian Weiskirch Handelsregister: Kéln HRB 38080 Telefon: 02195 9131-0
Vors. des Aufsichtsrates: Dietmar Busch Steuer-Nr.: 221/5759/0367 Fax: 02195 9131-67
Verwaltungssitz: Radevormwald USt-IdNr.: DE198538514 E-Mail: info@s-w-r.de
1. Kunde
Anrede (freiw. Angabe) Titel (freiw. Angabe) Kundennummer Geburtsdatum (freiw. Angabe)
Vorname / Name / Firma Zusatz
Strafl3e / Hausnummer PLZ / Ort
Telefon Mobiltelefon E-Mail
Handelsregisternummer (nur bei Gewerbelieferstelle) Steuernummer (nur bei Gewerbelieferstelle)

Der Lieferant kann dem Kunden Uber die angegebene E-Mail-Adresse rechtserhebliche Erklarungen zur Begriindung, Durchfiihrung, Anderung oder Beendigung dieses
Vertragsverhéltnisses (z. B. Mitteilungen uiber den Vertrags- oder Lieferbeginn etc.) zusenden. Fir eine dartber hinausgehende Verwendung der E-Mail-Adresse gelten die
AGB. Anderungen der vorgenannten Kontaktdaten des Kunden sind dem Lieferanten unverziglich in Textform mitzuteilen.

2. Abnahmestelle
Strafl3e / Hausnummer PLZ/ Ort
Stromzahlernummer / Identifikationsnummer der Marktlokation Aktueller Zahlerstand
3. Bisheriger Strombezug (nur auszufullen, wenn Sie bisher kein Stromkunde der SWR. sind)

Um lhren Auftrag schnellstmdglich ausfiihren zu kdnnen, bitten wir Sie um folgende Angaben oder alternativ um Zusendung einer Kopie lhrer letzten Stromrechnung.

Bisheriger Stromlieferant (Name und Anschrift)

Kunden-Nr. beim bisherigen Lieferanten Vorjahresstromverbrauch in kWh

4, Preise

Der Kunde beauftragt den Lieferanten mit der Lieferung des gesamten Bedarfs des Kunden an Strom geméaR den Bestimmungen dieses Vertrages an die oben
genannte Abnahmestelle. Der Kunde verpflichtet sich mit diesem Auftrag zur Abnahme seines gesamten Bedarfs an Strom und zur Zahlung des Entgelts geman dem
als Anlage beigefiligten Preisblatt. Die aktuellen giiltigen Preise kdnnen zusétzlich unter www.s-w-r.de abgerufen und in wiedergabefahiger Form gespeichert werden.

5. Lieferbeginn
Gewlinschter Lieferbeginn (fir den tatséchlichen Lieferbeginn gilt Ziffer 1 der AGB):

O Né&chstmdglicher Zeitpunkt O zum
6. Laufzeit / Kiindigung
Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit bis zum Ablauf des 31.12. des laufenden Kalenderjahres, bei einem Vertragsschluss nach dem 31.10. bis zum 31.12. des folgendeKalen-

derjahres. Die Laufzeit des Vertrags verlangert sich jeweils um ein Jahr, sofern der Vertrag nicht von einer Partei mit einer Frist von einem Monat vor Ablauf gekiindigt
wird. Die Kiindigung bedarf der Textform. Besondere Kiindigungsrechte (nach Gesetz oder den beigefuigten AGB) bleiben unberihrt.

Stand: November
2025


http://www.s-w-r.de/

7. Geltung der Allgemeinen Geschaftsbedingungen

Erganzend, soweit in diesem Vertrag nicht anders geregelt, finden die beigefiigten Allgemeinen Geschéftsbedingungen der Stadtwerke Radevormwald GmbH fir den
SWR. Sparvertrag — Gewerbe - Anwendung. Dieser Vertragstext und die Allgemeinen Geschaftsbedingungen kénnen zusatzlich unter www.s-w-r.de abgerufen und
in wiedergabefahiger Form gespeichert werden. Zusétzlich konnen Sie diese telefonisch unter 02195 9131-0 anfordern.

8. Vollmacht

Der Kunde bevoliméchtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlungen sowie Abgabe und Entgegennahme aller Erklarungen, die im Zusammenhang mit dem
Wechsel des Stromversorgers erforderlich werden, etwa einer Kiindigung des bisherigen Liefervertrages

Zudem bevollméchtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Kiindigung etwaiger bestehender Vertrage iiber die Durchfiihrung des Messstellenbetriebs und/ oder der
Messung. Der Kunde bevolimé&chtigt den Lieferanten ferner zur Abfrage seiner Messwerte (auch Vorjahresverbrauchsdaten) beim jeweils zustandigen Messstellenbe-
treiber.

9. SEPA-Basislastschriftmandat

Der nachstehend genannte Kontoinhaber erméchtigt die Stadtwerke Radevormwald GmbH (glaubiger Identifikationsnummer: DE34ZZZ00000021182) Zahlungen aus
diesem Vertragsverhéltnis von dem unten angegebenen Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weist der nachstehend genannte Kontoinhaber sein Kreditinstitut
an, die von der Stadtwerke Radevormwald GmbH auf das angegebene Konto gezogenen Lastschriften einzulésen. Hinweis: Der Kontoinhaber kann innerhalb von acht
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Die Mandatsreferenznummer fur dieses SEPA-Mandat wird dem Kontoinhaber gesondert mitgeteilt.

Die Erteilung eines SEPA-Basislastschriftmandats ist keine Voraussetzung fur das Zustandekommen dieses Vertrags. Auf die Zahlungsmdglichkeiten geman Ziffer 4.1 der
AGB wird hingewiesen.

IBAN Kreditinstitut

Stral’e und Hausnummer des Kontoinhabers Postleitzahl und Wohnort des Kontoinhabers
X

Name, Vorname des Kontoinhabers Unterschrift des Kontoinhabers

10. Auftragserteilung

Der Kunde erteilt dem Lieferanten mit seiner Unterschrift den Auftrag, seinen gesamten Bedarf an elektrischer Energie an die genannte Entnahmestelle zu
liefern und nimmt die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis. Die Belieferung erfolgt auBerhalb der Grundversorgung. Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestéti-
gung des Lieferanten zustande, die spatestens 14 Tage nach Absendung des Auftrages zu erfolgen hat.

X
Ort / Datum Unterschrift Kunde

Anlagen zum Vertrag:
- Preisblatt SWR. Spar (Stand: 01.01.2026)
- AGB der SWR. fiir den SWR. Sparvertrag — Gewerbe

Stand: November 2025


http://www.s-w-r.de/
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Allgemeine Geschéaftsbedingungen der Stadtwerke Radevormwald GmbH (SWR.) fir den SWR.Sparvertrag — Ge-

werbe aulRerhalb der Grundversorgung
Stadtwerke Radevormwald GmbH; Am Gaswerk 13; 42477 Radevormwald; E-Mail: info@s-w-r.de ; Internet.: www.s-w-r.de ; Tel.: 02195 9131-0; Fax: 02195 9131-67

1. Vertragsschluss / Lieferbeginn

Der Vertrag kommt durch Bestatigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraus-
sichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsachliche Lieferbeginn héangt davon ab, dass alle fir
die Belieferung notwendigen MalRnahmen (Kundigung des bisherigen Liefervertrags etc.) er-
folgt sind.

2. Umfang und Durchfiihrung der Lieferung / Leistungsumfang / Weiterleitungs-
verbot / Befreiung von der Leistungspflicht / Erzeugungsanlagen

2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Energie an seine ver-
traglich benannte Entnahn lle. Entnahn lle ist die Eigentumsgrenze des
Netzanschlusses, tiber den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-ldentifika-
tionsnummer energiewirtschaftlich identifiziert wird. Von der Gesamtabnahmever-
pflichtung nach Satz 1 ausgenommen ist die in Eigenerzeugungsanlagen produzierte
elektrische Energie, die ausschlieBlich vom Kunden selbst verbraucht wird (Ei-
genversorgung). Entsprechendes gilt fir Mengen, die im Rahmen der gemeinschaft-
lichen Geb&audeversorgung nach § 42b EnWG bezogen werden. Eine Aufnahme, Er-
weiterung oder Einschrankung der Eigenversorgung ist dem Lieferanten zwei Mo-
nate vorab anzuzeigen.

2.1. Auf Verlangen des Kunden kénnen unter den Voraussetzungen des § 10c EEG die
Strombeziige aus dem Netz, die in einer Solaranlage oder in deren Neben- und Hilfs-
anlagen zur Erzeugung von Strom verbraucht werden, der Entnahmestelle in Ziffer 1
des Auftragsformulars zugeordnet werden. Damit der Lieferant die Zuordnung der
Entnahmestelle veranlassen kann, muss der Kunde dem Lieferanten mit dem Ver-
langen die hierfir erforderlichen Angaben, insbesondere die Marktlokations-ldentifi-
kationsnummer der weiteren Entnahmestelle, die der Entnahmestelle in Ziffer 1 des
Auftragsformulars zugeordnet werden soll, mitteilen.

2.2. Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht und ist geméan
§ 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil dieses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit
einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber schlief3t. Der Lieferant stellt dem Kun-
den das Entgelt fir den Messstellenbetrieb und die Messung unter den Vorausset-
zungen von Ziffer 6.2 in Rechnung.

2.3. Der Kunde wird die Energie lediglich zur eigenen Versorgung nutzen. Eine Weiterlei-
tung an Dritte ist unzuléssig.
2.4. Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelmaRigkeiten in der Energieversorgung ist

der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Stérung des Netzbetriebs einschlief3lich
des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den méglichen
Ansprichen des Kunden gegen den Netzbetreiber wird auf Ziffer 10 verwiesen.

2.5. Wird den Vertragsparteien die Erflllung der Leistungspflichten durch unvorherseh-
bare Umstéande, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem
angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden
kann (insbesondere héhere Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Pandemien,
ArbeitskampfmaRnahmen, hoheitliche Anordnungen), unmdglich gemacht, so sind
die Vertragsparteien von ihren vertraglichen Leistungspflichten befreit, solange diese
Umstéande noch andauern.

2.6. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der
Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstel-
lenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Scha-
densersatzanspriiche des Kunden gegen den Lieferanten bleiben fir den Fall unbe-
ruhrt, dass den Lieferanten an der Unterbrechung ein Verschulden trifft.

2.7. Der Kunde hat den Lieferanten vier Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme von
Erzeugungsanlagen zum Eigenverbrauch in Textform tiber die Anlage(n) und deren
Leistung zu informieren

3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preis-
berechnung / Abrechnungsinformationen / Verbrauchshistorie

3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch konventionelle oder moderne Mess-
einrichtungen bzw. Messsysteme oder ein intelligentes Messsystem i. S. d. MsbG
(oder rechtméaRige Ersatzwertbildung) des zustandigen Messstellenbetreibers ermit-
telt. Ein intelligentes Messsystem besteht nach § 2 Nr. 7 MsbG aus einer modernen
Messeinrichtung, die tiber ein Smart-Meter-Gateway in ein Kommunikationsnetz ein-
gebunden ist. Die Ablesung der Messwerte wird vom Messstellenbetreiber oder Lie-
feranten oder, sofern keine Fernlibermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. tber ein
intelligentes Messsystem) erfolgt, auf Verlangen des Lieferanten oder des Messstel-
lenbetreibers kostenlos vom Kunden selbst durchgefiihrt. Erfolgt eine Fernubermitt-
lung der Verbrauchsdaten (z. B. tber ein intelligentes Messsystem), wird die Able-
sung der Messwerte in begriindeten Einzelféllen, z. B. fir die Dauer eines technisch
bedingten Ausfalls der Fernkommunikation, ebenfalls auf Verlangen des Lieferanten
kostenlos vom Kunden selbst durchgefiihrt, sofern dies fiir die Abrechnung nach die-
sem Vertrag erforderlich ist. Verlangt der Lieferant eine Selbstablesung des Kunden,
fordert der Lieferant den Kunden rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung der Messeinrich-
tungen erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, etwa anlésslich eines Lieferantenwech-
sels oder bei Vorliegen eines berechtigten Interesses des Lieferanten an einer Uber-
prufung der Ablesung, und zum Zwecke der Erstellung der Abrechnungsinformatio-
nen. Der Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht
zumutbar ist.

3.2 Soweit der Kunde fir einen bestimmten Abrechnungszeitraum trotz entsprechender
Verpflichtung keine Ablesedaten Ubermittelt hat oder der Lieferant aus anderen
Grinden, die er nicht zu vertreten hat, den tatséchlichen Verbrauch nicht ermitteln
kann (etwa, weil keine Messwerte bzw. vom Messstellenbetreiber rechtméafig ermit-
telten Ersatzwerte verfugbar sind), kann der Lieferant den Verbrauch auf der Grund-
lage der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleich-
barer Kunden jeweils unter angemessener Beriicksichtigung der tatséchlichen Ver-
héltnisse schéatzen.

3.3. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehe-
nen Beauftragten des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu sei-
nem Grundstiick und zu seinen Ra&umen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der
preislichen Bemessungsgrundlagen, im Rahmen des Betriebs, zur Wartung eines
intelligenten Messsystems oder zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist.
Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kunden oder durch Aushang am
oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betre-
tungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat da-
fur Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtung bzw. das intelligente Messsystem zu-
ganglich ist. Wenn der Kunde den Zutritt unberechtigt verweigert oder behindert,
stellt der Lieferant dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemaf
Ziffer 17 in Rechnung. Die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein

3.4.

3.5.

3.6.

3.1

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.2.

4.3.

4.3.1.

und darf die nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht
Ubersteigen.

Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Die
Hohe der Abschlagszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden
Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder nach dem durch-
schnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis
Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies ange-
messen zu beriicksichtigen. Ist die Messstelle des Kunden mit einem intelligenten
Messsystem ausgestattet, ist der Lieferant berechtigt, anstelle der Erhebung von
Abschlagszahlungen, die Entgelte nach diesem Vertrag fir die im Liefermonat ge-
lieferte Energie innerhalb von drei Wochen nach dem Liefermonat abzurechnen.

Werden monatliche Abschlagszahlungen erhoben, erfolgt die Abrechnung zum
Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der ein Jahr
nicht tUberschreitet, und zum Ende des Vertragsverhéltnisses. Abweichend von
Satz 1 hat der Kunde das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljahrliche
oder halbjahrliche Abrechnung zu wahlen, die auf Grundlage einer gesonderten
Vereinbarung mit dem Lieferanten erfolgt. In jeder Abrechnung wird der tatsachli-
che Umfang der Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abge-
rechnet. Ergibt sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der Abrech-
nung der tatsachlichen Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete
Betrag unverzuglich erstattet bzw. nachentrichtet, spatestens aber mit der nachs-
ten Abschlagszahlung verrechnet.

Ist die Messstelle des Kunden mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet,
ist der Lieferant berechtigt, anstelle der Erhebung von Abschlagszahlungen, die
Entgelte nach diesem Vertrag fur die im Liefermonat gelieferte Energie innerhalb
von drei Wochen nach dem Liefermonat abzurechnen.

Die Abrechnung nach Ziffer 3.5 oder Ziffer 3.6 wird nach Wahl des Lieferanten in
elektronischer oder in Papierform erstellt. Erhalt der Kunde Abrechnungen in Pa-
pierform, erfolgt die Ubermittiung der Abrechnungen auf Wunsch auch in elektro-
nischer Form. Erhélt der Kunde elektronische Abrechnungen, erfolgt die Ubermitt-
lung der Abrechnungen auf Wunsch auch einmal jahrlich in Papierform.

Erhélt der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt keine Ferniibermitt-
lung der Verbrauchsdaten (z. B. Uiber ein intelligentes Messsystem), erhélt er un-
entgeltlich die (in jeder Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungsinformationen
nach § 40b EnWG automatisch alle sechs Monate und auf Wunsch alle drei Mo-
nate. Erfolgt eine Ferntibermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. tber ein intelligen-
tes Messsystem) und rechnet der Lieferant nicht monatlich ab, erhélt der Kunde
unentgeltlich die Abrechnungsinformationen nach § 40b EnWG automatisch mo-
natlich.

Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden und/oder einem von die-
sem benannten Dritten, soweit verfligbar, erganzende Informationen zu dessen
Verbrauchshistorie gegen Entgelt zur Verfigung (vgl. Ziffer 18).

Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprifung der Mes-
seinrichtungen bzw. des intelligenten Messsystems an seiner Entnahmestelle
durch eine Eichbehorde oder eine staatlich anerkannte Prifstelle i. S.v. § 40
Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die Kosten der Nachprifung fallen dem Kunden
nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht tber-
schritten werden.

Ergibt eine Nachprifung der Messeinrichtungen bzw. des intelligenten Messsys-
tems eine Uberschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden
Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei ei-
ner Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu viel oder zu
wenig berechnete Betrag unverziglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der
nachsten Abschlagszahlung verrechnet. Ist das AusmaR des Fehlers nicht ein-
wandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an (und liegen auch
keine rechtmé&Big ermittelten Ersatzwerte vor), so ermittelt der Lieferant den Ver-
brauch fur die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung durch Schatzung entspre-
chend Ziffer 3.2. Anspriiche nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des
Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschrankt, es sei denn, die Auswirkung
des Fehlers kann tiber einen groReren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall
ist der Anspruch auf langstens drei Jahre beschrankt.

Andert sich das vertragliche Entgelt wahrend des Abrechnungszeitraums oder be-
ginnt oder endet der Abrechnungszeitraum untermonatlich (z. B. bei untermonatli-
cher Aufnahme oder Beendigung der Belieferung), so rechnet der Lieferant ver-
brauchsunabhangige Preisbestandteile tagesgenau ab. Fir die Abrechnung ge-
anderter verbrauchsabhangiger Preisbestandteile wird die nach Ziffer 3.1 ermit-
telte Verbrauchsmenge des Kunden im Abrechnungszeitraum auf Grundlage einer
Schéatzung nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf den Zeitraum vor und nach
der Preiséanderung aufgeteilt, wobei jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen auf
der Grundlage vergleichbarer Erfahrungswerte angemessen zu beriicksichtigen
sind. Die nach der Preisdnderung anfallenden Abschlagszahlungen kénnen ent-
sprechend angepasst werden.

Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung

Samtliche Rechnungsbetrage sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Ab-
schlage und Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen
(8 315 BGB) im Abschlagsplan bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung festgeleg-
ten Zeitpunkt fallig und im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftrag
oder Uberweisung (auch durch Bariiberweisung) zu zahlen. Der Kunde informiert
den Lieferanten vorab in Textform, sofern Dritte fur ihn leisten. Der Lieferant ist
berechtigt, Zahlungen Dritter abzulehnen.

Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene
MaRnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant
erneut zur Zahlung auf oder lasst er den Betrag durch einen Beauftragten (z. B.
Inkassodienstleister, Netzbetreiber) einziehen, werden dem Kunden die dadurch
entstandenen Kosten pauschal gemafR Ziffer 18 in Rechnung gestellt. Die pau-
schale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem ge-
wohnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht Gibersteigen. § 288 Abs. 5
BGB bleibt unberiihrt.

Einwénde gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zah-
lungsverweigerung nur,

sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund
mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Ab-
rechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprifung der Messeinrichtung
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verlangt und solange durch die Nachprifung nicht die ordnungsgeméfie Funktion
der Messeinrichtung festgestellt ist,

oder

sofern aus Sicht eines verstéandigen Kunden die ernsthafte Moglichkeit eines of-
fensichtlichen Fehlers besteht, z. B. bei falschen Kundennamen, verwechselten
Entnahmestellen, ohne Weiteres erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit auRRer-
halb der Plausibilitat liegenden Verbrauchsmengen, auch wenn eine Nachpriifung
der Messeinrichtung deren ordnungsgemafie Funktion bestéatigt hat.

Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von Ziffer 4.3 unberihrt.

Gegen Forderungen des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig
festgestellten Gegenansprichen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht fur Anspriche
des Kunden aufgrund vollstandiger oder teilweiser Nichterfullung oder mangelhafter
Erflllung der Hauptleistungspflichten.

Vorauszahlung / Sicherheitsleistung

Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener
Hohe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwe-
sentlicher Hohe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwolf
Monaten wiederholt in Zahlungsverzug geréat oder in sonstigen begriindeten Féllen.

Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Hohe und die Griinde
fur die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen fir ihren Wegfall mitzuteilen. Die
Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen (8 315
BGB) fest. Die Vorauszahlung ist friihestens zum Lieferbeginn féllig. Die Hohe der
Vorauszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungs-
zeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder dem durchschnittlichen Verbrauch
vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft,
dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen zu berticksichtigen.

Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nachsten vom Kunden nach dem Vertrag zu
leistenden Zahlung (Abschlage nach Ziffer 4.1 oder Rechnungsbetrége) verrechnet.
Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zah-
lung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverziglich erstattet bzw.
nachentrichtet.

Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Voraus-
zahlungssystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzéhler) einrichten und betreiben bzw.
den Messstellenbetreiber damit beauftragen.

Anstelle einer Vorauszahlung kann der Lieferant eine Sicherheitsleistung in Héhe der
fur einen Zeitraum von zwei Liefermonaten voraussichtlich durchschnittlich zu leis-
tenden Zahlungen verlangen. Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinba-
ren, ist eine Sicherheitsleistung nur zulassig in Form einer unbedingten, unwiderruf-
lichen, selbstschuldnerischen Birgschaft einer europaischen Bank. Die sich verbir-
gende Bank muss ein Rating im ,A“-Bereich von Standard & Poors oder ein gleich-
wertiges Rating einer anderen international anerkannten Rating-Agentur aufweisen.

Der Lieferant kann sich aus der Sicherheit befriedigen, sobald der Kunde mit seinen
Zahlungsverpflichtungen in Verzug ist. Der Lieferant wird die Sicherheit nur in dem
Umfang verwerten, in dem dies zur Erflllung der rickstéandigen Zahlungsverpflich-
tungen erforderlich ist.

Die Verwertung der Sicherheit nach Ziffer 5.6 wird der Lieferant dem Kunden unter
Fristsetzung schriftlich androhen, es sei denn nach den Umsténden des Einzelfalls
besteht Grund zu der Annahme, dass eine Befriedigung aus der Sicherheit zu spat
erfolgen wiirde. Ist der Abschluss des Vertrags fur den Kunden ein Handelsgeschéft,
betréagt die Frist wenigstens eine Woche. In allen tbrigen Féllen betragt sie einen
Monat.

Die Sicherheit ist unverziglich zuriickzugeben, soweit ihre Voraussetzungen wegge-
fallen sind.

Die Regelungen zur Einstellung und Unterbrechung der Belieferung sowie zur Kiin-
digung in Ziffer 9 bleiben unberihrt.

Entgelt / Zukiinftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Be-
lastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen

Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach
den Ziffern 6.2 bis 6.4 zusammen.

Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhéngigen Arbeitspreis in
der sich aus dem beigefiigten ergebenden Hohe. Diese werden auf Grundlage der
Kosten kalkuliert, die fir die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfallen (unab-
héangig vom Zeitpunkt des jeweils einzelnen Vertragsschlusses). Sie enthalten fol-
gende Kosten: Kosten fur Energiebeschaffung und Vertrieb, die Kosten fir Messstel-
lenbetrieb — soweit diese Kosten dem Lieferanten vom Messstellenbetreiber in Rech-
nung gestellt werden —, das an den Netzbetreiber abzufiihrende Netzentgelt, die vom
Netzbetreiber erhobene KWKG-Umlage nach § 12 EnFG, den Aufschlag fir beson-
dere Netznutzung nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A), der die Um-
lage nach § 19 Abs. 2 StromNEV, den Aufschlag fur besondere einspeiseseitige
Netznutzung nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A) sowie die Was-
serstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satz 9 bis 11 EnWG (derzeit in die Umlage nach
§ 19 Abs. 2 StromNEV eingerechnet) enthélt, die Offshore-Netzumlage nach § 17f
EnWG i. V. m. § 12 EnFG sowie im Falle einer Lieferung von Okostrom , die Kosten
fur den Erwerb und die Entwertung von Herkunftsnachweisen nach § 3 Nr. 29 EEG
sowie die Stromsteuer und die Konzessionsabgaben. Der Lieferant ist berechtigt, mit
grundzustandigen Messstellenbetreibern Vereinbarungen zur Abrechnung der Ent-
gelte fir den Messstellenbetrieb mit intelligenten Messsystemen und modernen Mes-
seinrichtungen zu treffen, wonach der grundzusténdige Messstellenbetreiber gegen-
tber dem Lieferanten abrechnet, soweit der Lieferant sicherstellt, dass eine zusatz-
liche Inanspruchnahme des Kunden fir diese Entgelte durch den grundzustandigen
Messstellenbetreiber ausgeschlossen ist.

Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zu-
sétzlichen, in Ziffern 6.2 und 6.4 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, er-
héht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehr-
kosten in der jeweils geltenden Hoéhe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung
oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferleg-
ten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine BuRgelder oder Ahnliches) belegt
wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten fur die nach diesem Vertrag
geschuldeten Leistungen hat. Die Weitergabe in der jeweils geltenden Hohe nach
Satz 1 und 2 flhrt bei Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen) zu einer ent-
sprechenden Entgeltreduzierung. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die
Mehrkosten nach Hohe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss
konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterbe-
rechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten beschrénkt,
die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertrags-
verhaltnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet werden kénnen. Eine
Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. Der

Kunde wird tber eine solche Weiterberechnung spatestens mit der Rechnungs-
stellung informiert.
6.4. Zusatzlich fallt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 6.3 die Umsatzsteuer

in der jeweils geltenden Hohe an. Die derzeitige Hohe der Umsatzsteuer ergibt
sich aus dem beigefuigten Preisblatt.

6.5. Der Lieferant teilt dem Kunden die bei Belieferung jeweils geltende Hohe eines
nach Ziffern 6.3 und 6.4 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.
6.6. Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den verbrauchsabhéngigen Ar-

beitspreis nach Ziffer 6.2 — nicht hingegen etwaige zukiinftige Steuern, Abgaben
und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3 sowie die gesondert
in der jeweils geltenden Héhe an den Kunden weitergegebene Umsatzsteuer nach
Ziffer 6.4 — durch einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen geman
§ 315 BGB anzupassen (Erhéhungen oder Senkungen). Anlass fur eine solche
Preisanpassung ist ausschlieRlich eine Anderung der in Ziffer 6.2 genannten Kos-
ten. Der Lieferant tberwacht fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der Um-
fang einer solchen Preisanpassung ist auf die Veranderung der Kosten nach Ziffer
6.2 seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung nach dieser Ziffer bzw. — so-
fern noch keine Preisanpassung nach dieser Ziffer erfolgt ist — seit der erstmaligen
Tarifkalkulation nach Ziffer 6.2 bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens
der aktuellen Preisanpassung beschréankt. Kostensteigerungen und Kostensen-
kungen sind bei jeder Preisanpassung gegenlaufig zu saldieren. Die einseitige
Leistungsbestimmung des Lieferanten nach billigem Ermessen bezieht sich auch
auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind so zu wéhlen, dass
Kostensenkungen nicht nach fur den Kunden ungiinstigeren Maf3staben Rech-
nung getragen werden als Kostenerhthungen, also Kostensenkungen mindestens
in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhéhungen. Der Kunde hat
geman § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die Ausubung des billigen Ermessens des
Lieferanten gerichtlich Uberpriifen zu lassen. Anderungen des Grundpreises und
des verbrauchsabhangigen Arbeitspreises nach dieser Ziffer sind nur zum Monats-
ersten moglich. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem
Kunden die Anderungen spétestens einen Monat vor dem geplanten Wirksamwer-
den in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne
Einhaltung einer Kundigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preis-
anpassung zu kiindigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung
gesondert hingewiesen.

6.7. Informationen Uber aktuelle Produkte (insbesondere gebiindelte Produkte bzw.
Leistungen) und Tarife erhalt der Kunde unter Tel.-Nr. 02195-9131-0 oder im In-
ternet unter www.s-w-r.de.

7. Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten den Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung
mit einem Dritten tber die Erbringung von Dienstleistungen hinsichtlich von Mehr- oder Min-
dererzeugung sowie von Mehr- oder Minderverbrauch elektrischer Arbeit und tber einen
anderen Bilanzkreis unverzuglich mitzuteilen. Der Lieferant wird die Erbringung der Dienst-
leistung auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung — soweit und solange diese nicht
durch eine Festlegung der BNetzA entbehrlich wird — gegen angemessenes Entgelt ermdg-
lichen. Wird eine solche Dienstleistung erstmalig im Rahmen dieses Lieferverhaltnisses er-
bracht und handelt es sich bei dem Kunden nicht zugleich um einen Haushaltskunden nach
§ 3 Nr. 22 EnWG, steht dem Lieferanten ein auBerordentliches Kiindigungsrecht dieses Lie-
ferverhaltnisses mit einer Frist von drei Kalendermonaten zum Monatsende zu.

8. Anderungen des Vertrags

Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedin-
gungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, Strom-/GasGVV, Strom-/Gas-
NZV, MsbG, MessEG und MessEV, hdchstrichterliche Rechtsprechung, Festlegungen und
Beschliisse der BNetzA). Das vertragliche Aquivalenzverhéltnis kann nach Vertragsschluss
durch unvorhersehbare Anderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen
(z. B. durch Gesetzesanderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits — etwa in der
Phase zwischen dem Abschluss des férmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkraft-
treten — absehbar war), die der Lieferant nicht veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss
hat, in nicht unbedeutendem MaRe gestort werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine
im Vertrag entstandene Liicke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchfiihrung des
Vertrags entstehen lassen (etwa wenn die Rechtsprechung eine Klausel fir unwirksam er-
klart), die nur durch eine Anpassung oder Erganzung zu beseitigen sind. In solchen Féllen
ist der Lieferant verpflichtet, den Vertrag — mit Ausnahme des Entgelts — unverzuglich inso-
weit anzupassen und/oder zu ergénzen, als es die Wiederherstellung des Aquivalenzver-
haltnisses von Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Vertrags-
liicken zur zumutbaren Fort- und Durchfiihrung des Vertragsverhéltnisses erforderlich macht
(z. B. mangels gesetzlicher Uberleitungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrags nach
dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten moglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn
der Lieferant dem Kunden die Anpassung spétestens einen Monat vor dem geplanten Wirk-
samwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne
Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsanpas-
sung zu kindigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hin-
gewiesen.

9. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kiindigung

9.1. Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die Anschluss-
nutzung durch den zusténdigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der
Kunde in nicht unerheblichem Mafe schuldhaft Energie unter Umgehung, Beein-
flussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen verwendet (,Energiedieb-
stahl“) und die Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren unberechtigten
Energieentnahme erforderlich ist.

9.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden in Hohe des Doppelten der rechnerisch auf den
laufenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung, mindes-
tens aber mit € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten, ist der Lieferant eben-
falls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den
zustéandigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. Hat der Kunde eine Sicherheit
geleistet, gilt dies nur, sofern der Kunde mit einem Betrag im Zahlungsverzug ist,
der die Sicherheitsleistung um mind. € 100,00 ubersteigt. Bei der Berechnung des
Mindestbetrags bleiben nicht titulierte Forderungen auBer Betracht, die der Kunde
schliissig beanstandet hat oder die wegen einer Vereinbarung zwischen Lieferan-
ten und Kunden noch nicht fallig sind oder die aus einer streitigen und noch nicht
rechtskréaftig entschiedenen Preiserhdhung des Lieferanten resultieren. Die Unter-
brechung unterbleibt, wenn die Folgen der Unterbrechung auBer Verhaltnis zur
Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende
Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfanglich nachkommt. Dem
Kunden wird die Unterbrechung spéatestens vier Wochen vorher angedroht und die
Beauftragung des Netzbetreibers mit der Unterbrechung der Anschlussnutzung
acht Werktage vorher durch briefliche Mitteilung unter Angabe des Zeitpunkts der
Auftragserteilung angekiindigt. Der Lieferant wird den Netzbetreiber zu dem in der
Ankiindigung genannten Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu unter-
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brechen, wofiir der Netzbetreiber nach den Vorgaben des einheitlichen Netznut-
zungsvertrags Strom sechs weitere Werktage Zeit hat. Der Kunde wird den Lieferan-
ten auf etwaige Besonderheiten, die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen,
unverziglich schriftlich hinweisen.

Bis zum 30.04.2024 galt mit § 118b EnWG ein befristetes ge-setzliches Recht zur
Versorgungsunterbrechung bei Haus-haltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG. Der Ge-
setzgeber plant derzeit ein gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung ge-
geniiber Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG in einem neuen § 41f EnWG ein-
zuftihren. Die Regelungen zur Unterbre-chung und zur Wiederherstellung der An-
schlussnutzung auf-grund von Zahlungsverzug nach dieser Ziffer 9 der AGB sind fir
die Dauer der Wirksamkeit einer abweichenden gesetzli-chen Regelung gegentiber
Haushaltskunden in dem Umfang ausgesetzt, in dem diese abweichende Regelun-
gen trifft.

Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom
Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kos-
ten pauschal gemaR Ziffer 18 in Rechnung. Die pauschale Berechnung muss einfach
nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge zu erwar-
tenden Kosten nicht Ubersteigen. Die Belieferung wird unverziglich wiederherge-
stellt, wenn die Gruinde fiir die Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbre-
chung und Wiederherstellung bezahlt sind; sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es
dem Kunden zur Verkiirzung der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten Ein-
zugserméachtigung unbenommen, die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstel-
lung unverziglich mittels Uberweisung zu zahlen.

Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekundigt und
die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss den Kunden unverziglich beim
zustandigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im
Falle einer aufRerordentlichen Kiindigung des Lieferanten trotz der Abmeldung (etwa
wegen Bearbeitungsfristen des Netzbetreibers, Prozessfristen aus den Festlegun-
gen der BNetzA zu Lieferantenwechselprozessen) tber den Zeitpunkt der Vertrags-
beendigung hinaus dem Lieferanten bilanziell zugeordnet werden, ohne dass der
Lieferant daflr einen Ausgleich erhélt (z. B. im Rahmen der Mehr- oder Mindermen-
genabrechnung des Netzbetreibers), schuldet der Kunde fur diese fortwahrende Be-
lieferung das Entgelt nach diesem Vertrag. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere
vor

- im Fall eines Energiediebstahls nach Ziffer 9.1.

- im Fall eines Zahlungsverzugs unter den Voraussetzungen von Ziffer 9.2 Satz
1 und 2. Die Kindigung ist in diesem Fall mindestens zwei Wochen vorher
anzudrohen.

- im Fall der Einleitung eines Zwangsvollstreckungsverfahrens gegen das ge-
samte Vermdégen der anderen Vertragspartei oder eines wesentlichen Teils
dieses Vermdgens.

Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein Zwangsvollstreckungsverfahren gegen
das gesamte Vermdgen der anderen Partei oder eines wesentlichen Teils dieses
Vermogens eingeleitet wurde.

Fur den Lieferanten liegt ein wichtiger Grund weiterhin vor, wenn der Kunde ganz
oder teilweise eine geschuldete Vorauszahlung und/oder vereinbarte Sicherheit nicht
leistet und seiner Pflicht nicht innerhalb einer vom Lieferanten daraufhin gesetzten
Frist von zwei Wochen nachkommt. Die Fristsetzung erfolgt in einer weiteren Zah-
lungsaufforderung des Lieferanten mit Kiindigungsandrohung.

Dariiber hinaus ist der Lieferant berechtigt, diesen Vertrag bei Vorliegen einer den
Kunden betreffenden negativen Auskunft der CrifBirgel GmbH (oder einer anderen
Auskunftei) insbesondere zu folgenden Punkten auf3erordentlich zu kiindigen: erfolg-
lose Zwangsvollstreckung, erfolglose Pfandung, eidesstattliche Versicherung zum
Vermdgen, Restschuldbefreiung.

Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, abweichend von Ziffer 6 des Auftragsformu-
lars, bei einem bevorstehenden Ersteinbau eines intelligenten Messsystems oder ei-
ner registrierenden Leistungsmessung mit einer Frist von zwei Monaten auf den an-
gekiindigten Zeitpunkt des Einbaus zu kiindigen. Der Lieferant wird dem Kunden in
diesem Fall mit der Kiindigung ein Angebot fiir den Abschluss eines neuen Energie-
liefervertrags unterbreiten.

Haftung

Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. B. bei Nichter-
fullung der Lieferpflicht oder ungenauer oder verspéteter Abrechnung) fur dadurch
entstandene Schaden nach MaRgabe von Ziffern 10.2 bis 10.6.

Anspriiche wegen Schéden durch Unterbrechung oder bei UnregelméaBigkeiten in
der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Stérung des Netzbe-
triebs einschlielBlich des Netzanschlusses handelt, gegeniiber dem Netzbetreiber
geltend zu machen.

Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverziiglich uber die mit der Schadens-
verursachung zusammenhéngenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm be-
kannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklart werden kénnen.

In allen Gbrigen Haftungsfallen ist die Haftung der Vertragsparteien sowie ihrer Erful-
lungs- und Verrichtungsgehilfen fur schuldhaft verursachte Schéden ausgeschlos-
sen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit herbeigeftihrt
wurde; dies gilt nicht bei Schéden aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder
der Gesundheit, oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,
d. h. solcher Pflichten, deren Erftillung die ordnungsgemafe Durchfiihrung des Ver-
trags Uiberhaupt erst erméglicht und auf deren Einhaltung die Vertragsparteien regel-
magig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).

Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz
oder grober Fahrléassigkeit beruht, beschrénkt sich die Haftung auf den Schaden, den
die haftende Vertragspartei bei Abschluss des Vertrags als mdgliche Folge der Ver-
tragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Bericksichtigung der Umsténde, die
sie kannte oder kennen musste, hatte voraussehen mussen. Gleiches gilt bei grob
fahrlassigem Verhalten einfacher Erflllungsgehilfen (nicht leitende Angestellte) au-
RBerhalb des Bereichs der wesentlichen Vertragspflichten sowie der Lebens-, Kor-
per- oder Gesundheitsschaden.

Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberihrt.
Informationspflichten und Vertragsbeendigung bei Umzug

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverziglich vorab unter
Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Zahlernummer oder
Marktlokations-Identifikationsnummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss
diese Mitteilung bis spatestens zehn Werktage vor dem Umzugsdatum erfolgen, um
dem Lieferanten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim Netzbetreiber zu er-
maoglichen.

11.2.

11.3.

11.4.

12.

Der Lieferant wird den Kunden an der neuen Entnahmestelle wenn der Umzug im
Gebiet des bisherigen Netzbetreibers erfolgt, auf Grundlage dieses Vertrags wei-
terbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der
Kunde dem Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat. Ein Umzug
des Kunden beendet diesen Vertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten
Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers
in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. In diesem Fall werden der
Kunde und der Lieferant eine Einigung dariber treffen, in welcher Hohe der Liefe-
rant einen Ausgleich fur bereits beschaffte und nicht mehr gelieferte Mengen er-
halt.

Ist der Kunde Haushaltskunde i. S. v. 8 3 Nr. 22 EnWG, hat er das Recht, den
Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen in Textform und unter Mitteilung seiner
zukiinftigen Anschrift oder der zur Bezeichnung seiner zukiinftigen Entnahme-
stelle verwendeten Marktlokations-Identifikationsnummer zu kiindigen. Die Kiindi-
gung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu einem
spateren Zeitpunkt erklart werden. Die Kundigung beendet diesen Vertrag nicht
und der Lieferant wird den Kunden zu den bisherigen Vertragsbedingungen an der
neuen Entnahmestelle weiterbeliefern, wenn der Lieferant dem Kunden dies bin-
nen zwei Wochen nach Erhalt der Kiindigung anbietet und die Belieferung an der
neuen Entnahmestelle moglich ist. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs
setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig mit-
geteilt hat.

Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 11.1 aus Grunden, die dieser zu
vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht
bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Ent-
nahmestelle, fur die der Lieferant gegeniiber dem ortlichen Netzbetreiber einste-
hen muss und fiir die er von keinem anderen Kunden eine Vergitung zu fordern
berechtigt ist, nach den Preisen des Vertrags zu verguten. Die Pflicht des Liefe-
ranten zur unverzuglichen Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle und Anspri-
che des Lieferanten auf entgangenen Gewinn wegen einer nicht oder verspatet
erfolgten Belieferung an der neuen Entnahmestelle bleiben unberihrt.

Ubertragung des Vertrags

Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf
einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsféahigen Dritten zu Gbertragen. Eine
Ubertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spétestens sechs Wochen vor dem Zeitpunkt der
Ubertragung unter Angabe dieses Zeitpunkts mitzuteilen. Im Falle einer Ubertragung hat der
Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kundigungsfrist zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Ubertragung zu kiindigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in
der Mitteilung gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach
§398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere bei Ubertragungen
i. S. d. Umwandlungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer unberihrt.

13.

13.1.

13.2.

14.
14.1.

14.2.

i35,

Datenschutz / Wechselseitige Ubernahme von Informationspflichten gegen-
Uber sonstigen betroffenen Personen

Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Widerspruchsrecht erhalt
der Kunde in der ,Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten” des
Lieferanten.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die dem jeweils anderen Vertragspartner
nach Art. 13 und/oder Art. 14 DS-GVO obliegenden Informationspflichten gegen-
Uber den eigenen Mitarbeitern, Erflillungsgehilfen und Dienstleistern (betroffene
Personen) zu erfullen, wenn im Rahmen der Vertragserfillung, zur Durchfiihrung
vorvertraglicher Manahmen, zur Erfillung einer rechtlichen Verpflichtung oder
zur Wahrung berechtigter Interessen

. personenbezogene Daten betroffener Personen von einem Vertrags-
partner an den jeweils anderen Vertragspartner weitergeben werden
und/oder

. betroffene Personen auf Veranlassung des einen Vertragspartners den je-

weils anderen Vertragspartner kontaktieren.

Hierfur verwendet der Vertragspartner, der die personenbezogenen Daten weiter-
gibt bzw. auf dessen Veranlassung die Kontaktaufnahme erfolgt, das ihm vom an-
deren Vertragspartner zur Verfligung gestellte Informationsblatt. Die ,Information
zur Verarbeitung personenbezogener Daten“ des Lieferanten ist diesen AGB als
Anhang beigeftigt. Die Vertragspartner sind nicht verpflichtet, das vom anderen
Vertragspartner zur Verfigung gestellte Informationsblatt vor der Aushandigung
an die betroffenen Personen zu prifen. Sie sind weiterhin nicht berechtigt, das
vom anderen Vertragspartner zur Verfugung gestellte Informationsblatt ohne vor-
herige Zustimmung zu andern. Es obliegt ausschlieBlich dem zur Information ver-
pflichteten Vertragspartner, dem anderen Vertragspartner ein den jeweils gelten-
den rechtlichen Anforderungen entsprechendes Informationsblatt zur Verfiigung
zu stellen und dieses bei Bedarf auch wahrend der Vertragslaufzeit zu aktualisie-
ren.

Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel

Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim jeweils zu-
standigen Netzbetreiber erhaltlich.

Ein Lieferantenwechsel erfolgt ziigig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der
Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den fiir ihn maRgeblichen Verbrauch
des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus
Griinden, die er nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der
geschétzte Verbrauch anzugeben.

Gerichtsstand

Der Gerichtsstand fur Kaufleute i. S. d. Handelsgesetzbuches, juristische Personen des 6f-
fentlichen Rechts und 6ffentlich-rechtliche Sondervermégen ist ausschlielich Radevorm-
wald. Das gleiche gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

16.

Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der
Bundesstelle fir Energieeffizienz eine Liste gefiihrt, in der Energiedienstleister, Anbieter von
Energieaudits und Anbieter von EnergieeffizienzmaBnahmen aufgefiihrt sind. Weiterfiih-
rende Informationen zu der sog. Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten sie unter
www.bfee-online.de. Sie kénnen sich zudem bei der Deutschen Energieagentur tiber das
Thema Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter
derzeit (07/2025) unter www.energie-effizienz-experten.de

Stand: November 2025


http://www.bfee-online.de/

17.

Pauschalen/ Preise fur weitere Dienstleistungen

18.

netto ! brutto 18.1.
Mahnkosten pro Mahnschreiben des Lieferan- €4,00 I -
ten (Ziffer 4.2) 18.2.
Nachinkasso (Ziffer 4.2) € 35,00 / -
Unterbrechung der Anschlussnutzung (Zif- € 39,00 / -
fer 9.49.3)
Wiederaufnahme der Anschlussnutzung (Ziff- € 43,00 / €51,17

fer 9.4)
Kosten fur Bankrucklastschriften Gebluhr des jeweiligen Kreditin-
stituts

In den genannten Bruttobetragen ist die Umsatzsteuer in der gesetzlich festgelegten
Hohe (derzeit 19 %) enthalten; wird kein Bruttobetrag genannt, besteht derzeit keine

Umsatzsteuerpflicht.

Schlussbestimmungen

Die Regelungen dieses Vertrags sind abschlieRend. Miindliche Nebenabreden be-
stehen nicht.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder
undurchfuhrbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Ubrigen wirksam.

Stand: November 2025
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	7. Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG
	Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten den Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung mit einem Dritten über die Erbringung von Dienstleistungen hinsichtlich von Mehr- oder Mindererzeugung sowie von Mehr- oder Minderverbrauch elektrischer Arbeit ...

	8. Änderungen des Vertrags
	Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, StromGVV, StromNZV, MsbG, MessEG und MessEV, höchstrichterliche Rechtsprechung, Festlegungen und Beschlüsse der B...

	9. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung / Sonderkündigungsrecht bei Einbau intelligentes Messsystem
	9.1. Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder ...
	9.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden in Höhe des Doppelten der rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten, ist der Lieferant ebenfalls berechtigt...
	9.3. Der Gesetzgeber hat mit § 118b EnWG ein befristetes gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung gegenüber Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG eingeführt, das derzeit bis zum 30.04.2024 gilt und dem vertraglichen Recht zur Versorgungsunterbre...
	9.4. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 18 in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnun...
	9.5. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss den Kunden unverzüglich beim zuständigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle e...
	9.6. Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, abweichend von Ziffer 6 des Auftragsformulars, bei einem bevorstehenden Ersteinbau eines intelligenten Messsystems mit einer Frist von zwei Monaten auf den angekündigten Zeitpunkt des Einbaus zu kündigen...

	10. Haftung
	10.1. Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterfüllung der Lieferpflicht oder ungenauer oder verspäteter Abrechnung) für dadurch entstandene Schäden nach Maßgabe von Ziffern 10.2 bis 10.6.
	10.2. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu mac...
	10.3. Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.
	10.4. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde...
	10.5. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Vertrags...
	10.6. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	11. Umzug
	11.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Zählernummer oder Marktlokations-Identifikationsnummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese M...
	11.2. Ein Umzug des Kunden beendet diesen Vertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht.
	11.3. Bei Umzug innerhalb des Gebiets des bisherigen Netzbetreibers kann der Kunde den Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen in Textform und unter Mitteilung seiner zukünftigen Anschrift oder der zur Bezeichnung seiner zukünftigen Entnahmestelle ve...
	11.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 11.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnah...

	12. Übertragung des Vertrags
	Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spätestens sechs Wochen vor dem...

	13. Datenschutz
	Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Widerspruchsrecht erhält der Kunde in der „Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten“ des Lieferanten.

	14. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel
	14.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim jeweils zuständigen Netzbetreiber erhältlich.
	14.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen...

	15. Streitbeilegungsverfahren
	15.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbrauch...
	15.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese nicht ...
	15.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit:  Schlichtungsstelle Energie e. V.,  Friedrichstraße 133, 10117 Berlin,  Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69,  E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de,  Homepage: www.schlichtun...
	Allgemeine Informationen der BNetzA zu Verbraucherrechten für den Bereich Elektrizität und Gas sind erhältlich über den  Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur,  Postfach 8001, 53105 Bonn,  Telefon: 0228 / 141516, Telefax: 030/22480-323,  E-Mai...
	15.4. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie In...

	16. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
	Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sin...

	17. Pauschalen/ Preise für weitere Dienstleistungen
	18. Schlussbestimmungen
	18.1. Die Regelungen dieses Vertrags sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	18.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.


	agb.pdf
	1. Vertragsschluss / Lieferbeginn
	Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Lief...

	2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Leistungsumfang / Weiterleitungsverbot / Befreiung von der Leistungspflicht / Erzeugungsanlagen
	2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-Identifikationsnu...
	2.1. Auf Verlangen des Kunden können unter den Voraussetzungen des § 10c EEG die Strombezüge aus dem Netz, die in einer Solaranlage oder in deren Neben- und Hilfsanlagen zur Erzeugung von Strom verbraucht werden, der Entnahmestelle in Ziffer 1 des Auf...
	2.2. Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht und ist gemäß § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil dieses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber schließt. Der Lieferant stellt dem Kund...
	2.3. Der Kunde wird die Energie lediglich zur eigenen Versorgung nutzen. Eine Weiterleitung an Dritte ist unzulässig.
	2.4. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglic...
	2.5. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere...
	2.6. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schade...
	2.7. Der Kunde hat den Lieferanten vier Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme von Erzeugungsanlagen zum Eigenverbrauch in Textform über die Anlage(n) und deren Leistung zu informieren

	3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung / Abrechnungsinformationen / Verbrauchshistorie
	3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch konventionelle oder moderne Messeinrichtungen bzw. Messsysteme oder ein intelligentes Messsystem i. S. d. MsbG (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Ein ...
	3.2. Soweit der Kunde für einen bestimmten Abrechnungszeitraum trotz entsprechender Verpflichtung keine Ablesedaten übermittelt hat oder der Lieferant aus anderen Gründen, die er nicht zu vertreten hat, den tatsächlichen Verbrauch nicht ermitteln kann...
	3.3. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preisli...
	3.4. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Die Höhe der Abschlagszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder nach dem durchschnittlichen Verbrauc...
	3.5. Werden monatliche Abschlagszahlungen erhoben, erfolgt die Abrechnung zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der ein Jahr nicht überschreitet, und zum Ende des Vertragsverhältnisses. Abweichend von Satz 1 hat der Kunde d...
	3.6. Ist die Messstelle des Kunden mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet, ist der Lieferant berechtigt, anstelle der Erhebung von Abschlagszahlungen, die Entgelte nach diesem Vertrag für die im Liefermonat gelieferte Energie innerhalb von dr...
	3.1. Die Abrechnung nach Ziffer 3.5 oder Ziffer 3.6 wird nach Wahl des Lieferanten in elektronischer oder in Papierform erstellt. Erhält der Kunde Abrechnungen in Papierform, erfolgt die Übermittlung der Abrechnungen auf Wunsch auch in elektronischer ...
	3.1. Erhält der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt keine Fernübermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. über ein intelligentes Messsystem), erhält er unentgeltlich die (in jeder Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungsinformationen nach § 4...
	3.2. Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden und/oder einem von diesem benannten Dritten, soweit verfügbar, ergänzende Informationen zu dessen Verbrauchshistorie gegen Entgelt zur Verfügung (vgl. Ziffer 18).
	3.3. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen bzw. des intelligenten Messsystems an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MessEG zu...
	3.4. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen bzw. des intelligenten Messsystems eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnu...
	3.5. Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungszeitraums oder beginnt oder endet der Abrechnungszeitraum untermonatlich (z. B. bei untermonatlicher Aufnahme oder Beendigung der Belieferung), so rechnet der Lieferant verbrauchsunabhän...

	4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung
	4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Abschlagsplan bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt fällig und ...
	4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf oder lässt er den Betrag durch einen Beauftragten (z. B. Inkassodienstle...
	4.3. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,
	4.3.1. sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange du...
	oder

	4.3.2. sofern aus Sicht eines verständigen Kunden die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, z. B. bei falschen Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen, ohne Weiteres erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit außerhalb der Pla...
	Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von Ziffer 4.3 unberührt.


	4.4. Gegen Forderungen des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter ...

	5. Vorauszahlung / Sicherheitsleistung
	5.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wi...
	5.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ...
	5.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschläge nach Ziffer 4.1 oder Rechnungsbeträge) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so ...
	5.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorauszahlungssystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauftragen.
	5.5. Anstelle einer Vorauszahlung kann der Lieferant eine Sicherheitsleistung in Höhe der für einen Zeitraum von zwei Liefermonaten voraussichtlich durchschnittlich zu leistenden Zahlungen verlangen. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, ist...
	5.6. Der Lieferant kann sich aus der Sicherheit befriedigen, sobald der Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug ist. Der Lieferant wird die Sicherheit nur in dem Umfang verwerten, in dem dies zur Erfüllung der rückständigen Zahlungsverpflic...
	5.7. Die Verwertung der Sicherheit nach Ziffer 5.6 wird der Lieferant dem Kunden unter Fristsetzung schriftlich androhen, es sei denn nach den Umständen des Einzelfalls besteht Grund zu der Annahme, dass eine Befriedigung aus der Sicherheit zu spät er...
	5.8. Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, soweit ihre Voraussetzungen weggefallen sind.
	5.9. Die Regelungen zur Einstellung und Unterbrechung der Belieferung sowie zur Kündigung in Ziffer 9 bleiben unberührt.

	6. Entgelt / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
	6.1. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.4 zusammen.
	6.2. Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen Arbeitspreis in der sich aus dem beigefügten Preisblatt ergebenden Höhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfall...
	6.3. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 6.2 und 6.4 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehrkosten ...
	6.4. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 6.3 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die derzeitige Höhe der Umsatzsteuer ergibt sich aus dem beigefügten Preisblatt.
	6.5. Der Lieferant teilt dem Kunden die bei Belieferung jeweils geltende Höhe eines nach Ziffern 6.3 und 6.4 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.
	6.6. Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3 sowie die gesondert in der jeweils geltenden H...
	6.7. Informationen über aktuelle Produkte (insbesondere gebündelte Produkte bzw. Leistungen) und Tarife erhält der Kunde unter Tel.-Nr. 02195-9131-0 oder im Internet unter www.s-w-r.de.

	7. Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG
	Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten den Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung mit einem Dritten über die Erbringung von Dienstleistungen hinsichtlich von Mehr- oder Mindererzeugung sowie von Mehr- oder Minderverbrauch elektrischer Arbeit ...

	8. Änderungen des Vertrags
	Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, Strom-/GasGVV, Strom-/GasNZV, MsbG, MessEG und MessEV, höchstrichterliche Rechtsprechung, Festlegungen und Beschl...

	9. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung / Sonderkündigungsrecht bei Einbau intelligentes Messsystem oder registrierende Leistungsmessung
	9.1. Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder ...
	9.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden in Höhe des Doppelten der rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten, ist der Lieferant ebenfalls berechtigt...
	9.3. Der Gesetzgeber hat mit § 118b EnWG ein befristetes gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung gegenüber Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG eingeführt, das zunächst bis zum 30.04.2024 galt. Der Gesetzgeber plant derzeit, ein gesetzliches R...
	9.4. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 18 in Rechnung. Die pauschale Berechnung muss einfach nach...
	9.5. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss den Kunden unverzüglich beim zuständigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle e...
	9.6. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein Zwangsvollstreckungsverfahren gegen das gesamte Vermögen der anderen Partei oder eines wesentlichen Teils dieses Vermögens eingeleitet wurde.
	9.7. Für den Lieferanten liegt ein wichtiger Grund weiterhin vor, wenn der Kunde ganz oder teilweise eine geschuldete Vorauszahlung und/oder vereinbarte Sicherheit nicht leistet und seiner Pflicht nicht innerhalb einer vom Lieferanten daraufhin gesetz...
	9.8. Darüber hinaus ist der Lieferant berechtigt, diesen Vertrag bei Vorliegen einer den Kunden betreffenden negativen Auskunft der CrifBürgel GmbH (oder einer anderen Auskunftei) insbesondere zu folgenden Punkten außerordentlich zu kündigen: erfolglo...
	9.9. Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, abweichend von Ziffer 6 des Auftragsformulars, bei einem bevorstehenden Ersteinbau eines intelligenten Messsystems oder einer registrierenden Leistungsmessung mit einer Frist von zwei Monaten auf den ang...

	10. Haftung
	10.1. Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterfüllung der Lieferpflicht oder ungenauer oder verspäteter Abrechnung) für dadurch entstandene Schäden nach Maßgabe von Ziffern 10.2 bis 10.6.
	10.2. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu mac...
	10.3. Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.
	10.4. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde...
	10.5. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Vertrags...
	10.6. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	11. Informationspflichten und Vertragsbeendigung bei Umzug
	11.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Zählernummer oder Marktlokations-Identifikationsnummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese M...
	11.2. Der Lieferant wird den Kunden an der neuen Entnahmestelle wenn der Umzug im Gebiet des bisherigen Netzbetreibers erfolgt, auf Grundlage dieses Vertrags weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem L...
	11.3. Ist der Kunde Haushaltskunde i. S. v. § 3 Nr. 22 EnWG, hat er das Recht, den Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen in Textform und unter Mitteilung seiner zukünftigen Anschrift oder der zur Bezeichnung seiner zukünftigen Entnahmestelle verwen...
	11.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 11.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnah...

	12. Übertragung des Vertrags
	Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spätestens sechs Wochen vor dem...

	13. Datenschutz / Wechselseitige Übernahme von Informationspflichten gegenüber sonstigen betroffenen Personen
	13.1. Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Widerspruchsrecht erhält der Kunde in der „Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten“ des Lieferanten.
	13.2. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die dem jeweils anderen Vertragspartner nach Art. 13 und/oder Art. 14 DS-GVO obliegenden Informationspflichten gegenüber den eigenen Mitarbeitern, Erfüllungsgehilfen und Dienstleistern (betroffene Personen...
	Hierfür verwendet der Vertragspartner, der die personenbezogenen Daten weitergibt bzw. auf dessen Veranlassung die Kontaktaufnahme erfolgt, das ihm vom anderen Vertragspartner zur Verfügung gestellte Informationsblatt. Die „Information zur Verarbeitun...

	14. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel
	14.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim jeweils zuständigen Netzbetreiber erhältlich.
	14.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen...

	15. Gerichtsstand
	Der Gerichtsstand für Kaufleute i. S. d. Handelsgesetzbuches, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist ausschließlich Radevormwald. Das gleiche gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im I...

	16. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
	Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sin...

	17. Pauschalen/ Preise für weitere Dienstleistungen
	18. Schlussbestimmungen
	18.1. Die Regelungen dieses Vertrags sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	18.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.





